
11-272 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
Xo Gesetzgebungsperiode 

887J Anfrage 

der Abgeordneten Dr o Neu g e bau e r 9 M a r k 9 Dro Stella K 1 ein -

L ~ W 9 Z a n k 1 und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend indirekte Kürzung der Studienbeihilfeno 

=.=>0= 

Der -Sinn des Studienbeihilfeng-es-etzes 1963 (BGBle Nro249/63) ist es, 

sozial bedürftigen und begabten Studierenden den Rechtsanspruch auf ein 

monatliches Stipendium von 500 S, 800 S bzwo 1060 S zu sicherno Dieses 

Stipendium soll in keiner Weise durch Steuern, Abgaben 9 direkte oder in­

direkte Einkommensminderung g-eschmälertwerden 0 In diesem Sinne st--e·ll te 

auch derUnterrichtsausschuß in seinem Be-richt vom 150 Oktober 1963 mi t 

aller Deutlichkeit fest 9 daß "eine Benachteili.gung der Eltern von Studen­

ten, die eine Studi-enbeihilfe erhalten", in j ed,er Weise vermieden werden· 

müsse 0 Insbesonderemiisse auch der "Verlust der Kinderzulagen ,sowie der 

steuerlichen-Kinderermäßigungen im Falle der Gewährung von Studienbeihil­

f·en,vermieden werden"o (23lder Beilagen 9 XoGP.) 

In gleicherWeise stellte der Berichterstatter DroKummer in seinem 

Bericht an das Plenum' des Nationalrates -fes-t, daß die Benachteiligung 

der Eltern von Studenten, dit!! eine Studienbeihilfe erhalten, vermieden wer­

den müsse. (Protokoll der 2!to Sitzung des Nationalrates, Seite 12090) 

Trotzdem wird von zahlreichen Studierenden, die in den Genuß einer 

Studienbeihilfe gelangten, darüber Klage geführt, daß,österreichische 

Finanzämte·r im Gegensatz zur Ansicht des Gesetzgebers die Stipendien nicht 

als steuerfreies Einkommen der Studierenden bewerten, wodurch die Eltern 

der Studierenden nach Auffassung der Finanzämter nicht mehr zum überwie..,. 

ganden Teil für den Lebensunterhalt ihrer Kinder aufkommen und den An­

spruch auf Kinderermäßigung verliereno 

Darüber 'hina-usistzubedenken, daß diese Praxis der Finanzämt,er 

unter Umständen dazu führen könnte, daß bei der Beurteilung der sozialen 

Bedürftigkei t d'e5 Stipendienw-erbers das "steuerfreie Einkommen" auf Grund 

d-es Studienbeihilfengesetzes zum Einkommen des FamilienerhaI ters dazuge­

zählt wird, wodurch der Stipendienwerber die im Gesetz festgelegte Jahres= 

einkommensh~chstgrenze überschreitet und überhaupt nicht mehr in den Genuß 

der Studienbeihilfe gelangto 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bun­

desminister für Finanzen die nachstehende 

A n fra g e 

Sind Sie bereit, unverzüglich dafür Sorge zu tragen, daß die Sti­

pendien, die auf Grund des Studienbeihilfenges-etzesausbezahlt werden, 

von den Finanzämtern nicht als Einkommen gewertet werden, sodaß weder 

für den Stipendienwerber noch für dessen Unterhaltspflichtigen ein finan­

zieller Nachteil entstehen kann? 

-o-o ..... oC:=t 
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